
Aartenordnung für olle dem Bezirksverband der Kleingärtner e.Y. Boftrop
ongeschlossenen V ereine

Pröambel
i

I Oi" Kleingärten sind noch ökologisch enPrinzipien anzulegen und zu ptlegen.
tr e,uf Biodiversitöt (Artenvielfalt) ist besondars zu ochten.

i Generell ist das Versiegeln von Böden (Folien, Steinen, dos großflöchige Aufbringen
I uon Rindenmulch) unzulössig.
i

i Auf dieVerwendung von Torf und torfhaltigen Substratan isf zu verzichten.
t

t

l.Grundlogen
Die Kleingortenanloge ist Bestondteil des öff entlichen 6rüns. Sie ist als Gemeinschoftsonloge einzurichten. zu

nutzen und der Allgemeinheit ols Begegnungs- und Erholungsstcitte zugcinglich zu machen.
6rundlage hierf ür ist der zwischen dem Eezirksverbond und der Stodt Bottrop obgeschlossene
}eneralpachtvertrog, sowie dos BKleing G in der jeweils gültigen Fossung.

Doraus ergeben sich für Mitglieder und Gortenpüchter gemeinsome Aufgaben und Pflichten.
Die Gortenordnung in ihrer jeweils oktuellen Fossung ist Teil der mit den einzelnen Pächtern obgeschlossenen
Pochtvertröge.
?.Pflege der 6emeinschcffsonloge
2.1 Die Pf lege und Erholtung der Anpf lonzun gen vor dem Garten, sowie der W ege vor dem jeweiligen

Garlen, sind durch den Prichter des Gortens sauber zu holten.
?.2 Die Souberholtung der Houptwege innerholb und ggf . ouch oußerholb der Kleingarfenonloge sowie des

Begleitgrüns sind Gemeinschoftspf lichten, soweit sie nicht Dritten obliegen bzw. nicht besondere

Flcichen im Rohmen des Generalpachtvertroges der Stadt Bottrop ous der Pflegehzrausgenommen sind.
Bestehende vertragliche Yereinborungen, Ortssotzungen und gesetzliche Vorschriften
(Verkehrssicherungspf licht) sind zu beachten.

2.3 Das Befohren dzr Wege mit Fahrzeugzn aller Art ist grundscitzlich verboten.
Bei entsprechender Belastborkeit und ouch Breite der Wege, konn vom Vorstand des Vereins eine

Ausnohmegenehmigung erteilt werden. Elektrisch betriebene Fohrstühle sind dovon ousgenommen.

7.4 Kinderspielplö'fze, Festwiese,Gerätehaus, Sanitöronlogen, Yereinsheime, Fkichen für
Vereinsoktivitöten, Parkplötze und öhnliches sind verkehrssicher zu holten. Die Benutzung gaschieht
auf eigene 6efahr.

3. Gemeinschoftsorbeit
3"i Art, Umfong und Durchführung der äemeinschaftssrbeit zur Pflege und Erholtung

der Gortenonloge werden vom Vorstond beschlossen und sind somit f ür olle
Gartenpcichter verbi nd li ch f est gelegl .

3.? Gemeinschoftsstunden sollten noch einem f esten?lan erfolgE bzw. sie müssen
den Gartenprichtern mit ousreichender Voronkündigung (mindestens 14 Tage)

mttgeteilt werden.
3.3 Erbringt der Gartenpächter dief estgelegte Gemeinschoftsorbeit nicht, so tritt

on deren Stelle ein vom Gartenpöchter zu zohlender, (durch Vorstondsbeschluss

f est gel egt er, angemessener) 6 el db et r ag.

3.4 Vertrefung und Ersotzleistung sind in Ausnahmeföllen zukissig.
3.5 Ehrenomtliche Tcitigkeit in einer Gartenorganisotion konn ouf die

G emei ns chof tsor b ei t anger e chnet .



3.6 Abgeleistete Mehrorbeitsstunden sind nicht ouf die folgenden Johre
übertrogbor und werden nicht entschödigt.

4. Wosser / Strom :

4.1 Leifungswosser ist grundsötzlich sporsom zu verbrouchen. Alternotiven sind
Nutzung von Regenwosser (durch Regentonnen, IBC-Container).

4.2 fn den Monoten November bis einschließlich Mörz wird die Wosseruhr im

Regalfoll obgestellt, die Leitungen sind zu entleeren.
4.3 Die Kosten des Wosserverbrouchs trogen die äartenpöchter.
4.4 Wosserverluste sind von allen Gortenpöchtern zu gleichen Teilen zu übernehmen.
4.5 Wosseruhren unterliegen dem Eichgesetz.
5. Einfriedungen
5.1 Mossiva Einfriedungen, Betonpf Ahle,6obionen und Stocheldroht sind unzulcissig.
5.? Ein Sichtschutz im Terrossenbereich ist bis zu einer Höhe von 1,6 m erlqubt.
5.3 Abgrenzungen (zu den Nochborgcirten) bis zu einer Höhe von 1 m mit

engmoschigem Drohtgef lecht sind erloubt. Entsprechende Stützpfosten müssen
in ihrer Höhe der Abmessungen der Zounhöhe ongeposst sein.

5.4 Abgrenzungen zu Nachborgärten mit Heckenbepf lonzung sind nicht gestottet.
6.Ruhezeiten
6.1 Der Gortenpcichter ist verpf lichtet ouf Einhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit für sich und seine

Oöste / AngehArigenzu achten.
6.2 Mitglieder und Gortenpöchter haben eine dem Erholungswert beeintröchtigende Gerciuschverursachung

zu unterlassen.
6.3 Lörmerzeugende Tötigkeiten sind werktogs in der Zeit von 8-13 Uhr und

15-20 Uhr erloubt. (Ruhestörende Tcitigkeiten u.a. in Görten in Bottrop
§ 4 ObVo)
An Sonntogen und Feiertagen gilt selbstversfcindlich ganztögige Ruhe"

T.Boulichkeiten
Art und Umfong der boulichen Nutzung ergeben sich ous dem Pochtvertrog, dem BKleinG und den
b etr ef f enden Bebouungsp lönen.

7 .1 Vor Errichtung, Änderung oder Erweiterun g einer Gortenloub e oder onderer
Boukörper oder boulicher Nebenonlogen muss der Gortenpöchter beim

Vorstcnd einen entsprechenden Bouantrog stel len. Dozu zöhle n G eröt ehöuser,
6ewöchshä user, P ergol en, Feuchtbiotope und 6r i I I kom ine.

7.2 bie Gartenloube darf die moximole Größe von 24 m 
2 einschließlich überdochtem Freisitz nicht

überschreiten.
Die ordnungsgemöße Unferholtung der Loube wird dem Gartenpöchter zur besonderen Pf licht gemacht"

7.3 Gerritehöuser bis zu einer Grundf läch e von 6 m 
2 sind zulcissig. ber Grenzabstond muss mindestens 1 m

betragen.
7.4 Pro Gorten ist jeweils ein Gewöchshous zulässig. Sie dürfen susschließlich der kleingcirtnerischen

Nutzung dienen und nicht zweckentfremdet (2.8. ols Oeröte- oder Abstellroum) genutzt werden.
Der Boden im Gewcichshous dorf keine gegossene Flöche (z.Bl Betonflöche) hoben. Ein Punkt- oder
Streif anf undoment zur Fixierung des Gewöchshauses ist jedoch erloubt. Die Größe betrrigt mox. 6 m'
und mox. eine Höhe von 2,2 m.

7.5 Frühbeete dürfen nur in Leichtbouweiseerrichtet werden und müssen sich in dos

Gesomtbild des Gortens einfügen.
7.6 Pergolen sind bis zu einer Größe bis moximal 12lf n zulössi9.
7.7 Hochbeele dürfen ous mobilen Materiolian, d.h. ohne Fundomentierung und Mörtel erstellt werden. Es

ist grundsötzlich ein Erdkontokt zu gewöhrleisten. Pro Garten dürfen max. 5 Hochbeete mit max. 10



m2Gesomtfläche und 1m Höhe errichtet werden.Zusötzlich muss weitere Bodenbewirtschoffung
vorhonden sein.

7.8 Schwimmbecken (ortsfeste Becken) sind nicht zulcissig.'Planschbecken sind wöhrend der Gartensoison
(Sommerholbjohr) zulössig. Dos Fossungsvermögen ist auf 1000 Liter begrenzt. Dies entspricht einem
Becken von 1,80 m Innendurchmesser und 0,40 m Rondhöhe. Umwölzpumpen sind unzulässig. Chemische
Wosserzusötze sind verboten.

7.9 Ein Grillplolz/Grillkamin ist zulcissig. Der Bou eines Grillkomins muss vom Vorstond genehmigt werden.
Die brondtechnischen Vorschriften sind zu beochten.

7.1O Sitzplätze und Wegeflöchen dürfen nichtbetoniert ongelegt sein.
Sitzplötze dürfen eine Flache von 2A m 

2 nicht überschreiten.
7.\L Die Wosseroberflöche eines Feuchtbiotops dorf 6 m2nicht überschreiten.Zur Anlage sind Teichf olien,

vorgef ertigte Elemente oder notürliche Minerolien wie z.B. Ton zu varwenden.
7.12 Soloronlogen sind genehmigungspf lichtig und die gültigen Vorschriften dczu sind einzuholten.
7.13 Alla Flüssiggosanlogen im Kleingorten sind noch den technischen Richtlinien für Flüssiggas zu errichten

und zu belreiben. Floschenonlagen müss en bei Errichtung und in der Folge gemöß den Vorschrif ten
obgenommen sein.

7.14 Nicht genehmigte Anbouten jeglicher Art sind untersagt und müssen noch Aufforderung des Vorstands
entfernt werden.

8.Die kleingärtnerische Nutzung
Lt. Bundesklei ngorten geset z gilt :

1/3 Anbau von Gartenerzeugnissen (Obst und 6emüse)
1/3 Wege, Loube und Terrosse
1/3 Erholung {Ziergehölze, Stouden, Sommerblumen, Rabatten. Rosen)

9ei der Bewirtschoftung des Kleingortens ist ouf die benochborten Görten Rücksicht zu nehmen.
Aste,Zweige, Ausl<iufer und Wurzeln dürfen nicht störend oder schcidigend in benochborte Görten

h i nei nwoc hsen o der di e Begehbor keit vo n Gorten w egen b ee i ntrcic h t i gen.

Beetflächen: ein- und mehrjöhrige Gemüsepflanzen, ein- und mehrjöhrige Kräuter, Fruchtgemüse,
Dou erg em ü s e, Leb ensg em e i ns c h af t en s chaf f en ( M is c h ku I tur ).
Aut 1e 200 m 

2 Gartenf löche dürf en nicht mehr sls 2 Buschböume, sowie 1 Holbstomm gepf lonzt
werden. Die Höhe sollfe 3,50 m nicht überschreiten. Alternotiv konn Söulenobst oder Spoliarobst
gepflanzt werden.
Die jeweiligen Grenzabstönde sowohl bei den Obstbciumen ols auch beim Beerenobst richten sich noch
dem Nochborschoftsrecht NRW.
Ziergehölzez
Zulüssig ist die Anpf lonzung vonZiergehölzen (Loubgehölzen) bis zu einer Höhe von ? m. Bei der
Auswohl der Gehölze sind solche zu bevorzugen, die ols Nahrungsquelle / Schutzbepf lonzung für Vögel

und fnsekten dienen.In Zukunft solhe ouf die Anpf lonzung von Kirschlorbeer verzichtet werden.
9. Anwendung der kleingärtnerischen Nutzung
9.1 Einschrönkungen bei der 6ehölzouswohl, dozu zählen Nodelgehölze, Konif eren,

Hoselnuss und Wolnuss. Diese sind nicht erloubt. Bei Holunder sind kleinwüchsige Arten gestottet.
Über geeignete Sorten berät die Fochberotung. Der ärenzoÜstand zu den Nochborgcirten richtet sich
noch dem Nochborschoftsrecht NRW.

9.2 Großwüchsige Loubböume hoben ihren Stondort ousschließlich ouf den 6emeinschoftsf löchen.

9.3 Der Einsotz von chemischen Pf lanzenschutzmitteln (Herbiziden,Fungiziden, Insektiziden) ist nicht
gestattet. Auch Ersotzstaffe (Grundstoffe)wie Salze und Essig dürfen nicht zur Unkrautregulierung
eingesetzt werden.
Tn gravierenden Föllen sind die im Rohmen der gesetzlichen Bestimmungen des Pf lonzenschutzgesetzes
nur die f ür den Hous- und Kleingortenbereich zugelossenen Mittel zu verwenden. '



9.4 Im Zeitroum vom 01.10. bis zum 28.2. eines Johres ist der rodikole Rückschnitt von Hecken erloubt. fn
der Zeit vom 01.03. bis 30.09. ist lediglich ein Form- und Pflegeschnitt zulcissig. Bei der Rodung, der
Umpflonzung und dem Auf-den-5tock-Setzen von Brium'än und Ströuchern ist der Schutzzeitroum des
Bundesnaturschutzgesetzes, § 39 Abs. 5 Nr. 2, zwingend einzuholten. Die Durchführung dieser
Moßnohmen ist nur in der Zeit vom 1.10 bis zum ?8.(29). 2. gestottet.

9.5 fn jedem Kleingorten ist eina Einrichtung zur Kompostierung anzulegen und gesundePflanzenobfcille
sind zu kompostieren. Kronke Pflanzenteile oder sonstige Abfölle sind onderweitig zu entsorgen.

9.6 Dos Verbrennen von Gartenobföllen ist generell untersogt. Oftenes Feuer ist
generell verboten.

9.7 Biotope wie z.B. Trockenmouern, Blumenwiesen, Totholzhaufen,Insektenhotels, Wildbienenhotels
hoben sich in das Gesamfbild einzufügen.

10. Fochberotung:
Der Fochberqter ist für die Beochtung der Regelungen zur kleingürtnerischen Nutzung (im Sinne des

BKleingä), sowohl in den einzelnenParzellen ols ouch ouf den Gemeinschoftsflöchen fochlich zustöndig.
ll.Tierholtung

Über die Tierholtung in der Kleingortenanloge entscheidet der Vereinsvorstond. Hunde und Katzen sind
in der Kleingortenonloge an der Leine zu führen., vom Spielplatz f ernzuholfen und im Garten unfer
Aufeicht zu stellen. Verunreinigungenouf den Wegen und in der Anlagesind unverzüglich von den
jew eiligen Ti er holter n zu b eseit i gen

12. Verstöße
Verstöße gegen diese Gortenordnung, die noch schriftlicher Abmahnung mit angamessener Fristsetzung
des Vorstands nicht behoben oder nicht unterlossen werden, sind eine Varletzung des Pqchtvertrogs
und berechtigen zur Kündigung des Einzelpochtvertrogs (§94bs.lZiff ert BKleing) und der
Mitgliedschoft.

l2.Schlussbestimmung
Diese Gortenordnung ist mit Einvernehmen der Stodt Bottrop beschlossen worden und tritt zum

14.03"2026 in Kroft.
Abweichende Punkte der Gartenordnung vom 01.05.2009 hoben eine Gültigkeit bis Ende des

Gortenjohres 2027.

tA (/
Olof Longner, Stellvertreter
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Walter Althqmmer, Kossierer
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